
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/9 4ZR118/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1974

Norm

VersVG §43

VersVG §44

Rechtssatz

Zur Frage, ob der Versicherer wegen Verschuldens beim Vertragsabschluß haftet, wenn der Versicherungsnehmer

nicht sachgerecht über den Umfang der Versicherung und die Möglichkeit einer Erweiterung der Versicherung belehrt

worden ist. Veröff: VersR 1975,77

Schlagworte

*D*
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